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Liebe Leserinnen 
und Leser,

seit zwölf Jahren haben wir in Deutschland ein Ver­
braucherinsolvenzverfahren. Obwohl sich die Praxis mit 
diesem Verfahren eingerichtet hat und wenig Bedürf­
nis nach grundlegend veränderten Verfahrensabläufen besteht, werden 
seitens des Bundesjustizministeriums immer wieder Gesetzesvorschläge 
unterbreitet, die bislang im Gesetzgebungsverfahren oder schon vor­
her in den Papierkorb gewandert sind. Dienten die vorangegangenen 
Entwürfe vorwiegend dem Ziel, die Kosten des Verfahrens zu mindern, 
so ist Ausgangspunkt der neuen Reformvorschläge die Halbierung der 
Wohlverhaltensperiode von sechs auf drei Jahre. In den Genuss der Ver­
kürzung soll jedoch nur derjenige kommen, der die Verfahrenskosten 
begleicht und sämtliche Gläubiger mit einer Quote von 25% befriedigt. 
Sowohl die Erfahrungen mit der Vergleichsordnung vor Einführung der 
InsO – dort wurde nur in jedem 500. Verfahren die erforderliche Ver­
gleichsquote von 35% erreicht – als auch die statistischen Erhebungen 
zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen der im Verbraucher­
insolvenzverfahren befindlichen Personen zeigen, dass eine verkürzte 
Verfahrensdauer kaum eine Bedeutung erlangen wird. Andererseits 
enthält eine solche Regelung erhebliches Missbrauchspotenzial zu Lasten 
der Gläubiger. Ein Gesetz, das die Interessen der Gläubiger stärken will, 
fördert diese nicht, wenn es einem einkommensstarken Schuldner nach 
drei Jahren die Restschuldbefreiung ermöglicht, obwohl er innerhalb 
von sechs Jahren einen wesentlichen Anteil oder auch seine gesamten 
Verbindlichkeiten durch den Einsatz seines pfändbaren Vermögens 
abtragen könnte. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb dem Schuldner, 
dem es gelingt, ein hinreichend großes, unbelastetes Bestandsvermögen 
bis zum Eintritt in das Insolvenzverfahren zu verteidigen, nach drei 
Jahren Schuldenfreiheit gewährt werden soll, während ein anderer 
Schuldner, der bereits vor Verfahrensbeginn sein gleich großes Vermögen 
zur Befriedigung der Gläubiger eingesetzt hat, sechs Jahre auf seine 
Schuldbefreiung warten soll. Schließlich kann die geplante Regelung 
durch eine zum Zweck der Restschuldbefreiung getätigte Kreditauf­
nahme zur Finanzierung riskanter oder spekulativer Geschäfte führen. 
Wäre es nicht dann sinnvoller ein Gegenmodell anzudenken, in dem 
bei Schuldnern ohne Einkommen und Vermögen die Verfahrensdauer 
reduziert wird, da hier staatliche Mittel ohne entsprechenden Ertrag in 
Anspruch genommen werden. Das englische Recht kennt ein solches 
auf ein Jahr verkürztes Verfahren für Schuldner ohne Einkommen und  
Vermögen. Sollte man bei all diesen Planspielen nicht wieder einmal die 
Aufmerksamkeit auf die schon bestehenden Möglichkeiten einer ein­
vernehmlichen Einigung richten, die nicht nur die Allgemeinheit von 
den Kosten für das Verbraucherinsolvenzverfahren entlastet, sondern 
ermöglicht, die ersparten Verfahrenskosten für die Befriedigung der 
Gläubiger einzusetzen. Der Deutsche Anwaltsverein (DAV) hat eine 
Kommission ins Leben gerufen, in der Vertreter der Schuldnerberatung, 
der Banken, der Inkassoinstitute und der Finanzbehörde Vorschläge 
zur Stärkung der außergerichtlichen Verhandlungen erarbeiten. Diese 
gemeinsamen Vorschläge, die einerseits die Informationsbereitschaft 
des Schuldners bei den außergerichtlichen Verhandlungen fördern, 
andererseits dem Schuldner während der Vergleichsverhandlungen Voll­
streckungsschutz gewähren und eine Zustimmungsersetzung durch das 
Gericht ermöglichen sollen, ohne dass damit ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens verbunden ist, sollen im laufenden Gesetz­
gebungsverfahren dem Gesetzgeber unterbreitet werden. Im Dezember 
will das Bundesjustizministerium den Gesetzentwurf veröffentlichen. 
Spannend bleibt daher die Frage, wie die endlose Diskussion um die 
Reform des Verbraucherinsolvenzverfahrens weitergeht. 

Guido Stephan, Richter am Amtsgericht Darmstadt, Vorsitzender der 
„Stephan-Kommission“ („Runder Tisch Verbraucherinsolvenz der 
Verbände“)
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250 Kreditbesicherung: Ungenutztes 
Potenzial bei Banken
Klaus Hoffesommer, Optimization Methods Deutschland GmbH, 
Lichtenfels | Jürgen Warmuth, Commerzbank AG, Frankfurt/M.

  basel iii verschärft das Problem der eigen­
kapitalquoten, trotzdem bleiben erstaunlich große 
Potentiale für die eigenkapitalentlastung immer 
noch ungenutzt. dieser beitrag zeigt Wege auf, das 
eigenkapital durch einen verbesserten nachweis 
der kreditrisikominderung sowie eine  optimale 
sicherheitenverteilung signifikant zu entlasten 
und gleichzeitig die interne risiko einschätzung 
zu verbessern.

256 Kreditrevision: Effizienz-
steigerungen und IKS
Thomas Klingebiel | Frank Kwinkenstein, Sparkasse Hannover

  Wie prüfen sie das iks? schlüsselkontrollen, 
explizite iks­Fragestellungen („7W“), iks­ Cockpit. 
der beitrag zeigt Wege zu einem höheren Wirkungs­
grad der kreditrevisionsarbeit auf.
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Verkauf und Zwangsverwaltung
Leif Holger Wedekind | Katrin Wedekind

  bei der Verwertung von immobilien­sicher­
heiten ist die Zwangsversteigerung zeitlich und 
ertragsmäßig zweite Wahl; attraktiver ist regel­
mäßig die freihändige Veräußerung. Parallel zu 
den Verwertungsbemühungen läuft sinnvoller­
weise eine Zwangsverwaltung.
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  auf der grundlage einer sanierungsfähig­
keitsprüfung sind die notwendigen sanie­
rungsmaßnahmen zu entwickeln, die dauer­
haft aus der ertragskrise herausführen. Voraus­
setzung des sanierungs versuchs ist die Vorlage 
eines  substantiierten sanierungskonzepts und 
 dessen Prüfung. 
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274 Abwicklung: Insolvenz mit 
Auslandsbezug
Dr. Thilo Schultze | Stephan Tögel, Grub, Brugger & Partner 
 Rechtsanwälte Stuttgart

  internationalität ist schon lange kein  Privileg 
von großkonzernen mehr: ein kreditnehmer hat ein 
boot in italien, der andere eine Finca auf Mallorca 
und der dritte eine Produktion in Polen. Manche 
bank wird überrascht sein, wie viel „auslands­
geschäft“ sie hat. der beitrag erläutert die beson­
derheiten der insolvenz mit auslands bezug, d. h. 
eines ausländischen schuldners oder eines deut­
schen schuldners mit Vermögen im ausland. aus­
gangspunkt aller Überlegungen ist die Frage, ob 
und wo ein gläubiger insolvenzantrag stellen kann.

277 Rating: Angemessene Ergebnisse 
durch verlässliche Prozesse und 
Kontrollen
Marco Dörflinger, PricewaterhouseCoopers AG WPG

  aufgrund der vielfältigen einbindung von 
rating ergebnissen in die adressrisikosteuerung 
kommt deren sachgerechter bestimmung eine 
besondere bedeutung zu. die rating­ Prozesse und 
rating­Validierung der institute müssen  diesem 
aspekt rechnung tragen.
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